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Vorwort 

In unserer täglichen anwaltlichen Praxis fiel uns auf, dass viele Fragen aus dem 

Bereich Musik und Recht immer wieder gestellt wurden. Dies brachte uns auf 

die Idee zu diesem Buch in Form von Fragen und Antworten. Hierdurch wird 

dem Leser ein schneller und einfacher Zugriff auf sein Problem ermöglicht. Das 

Buch dient aber auch dazu, bewusst eine Lücke zwischen der klassischen juri-

stischen Literatur und praktischen Ratgebern oder Handbüchern zu schließen. 

Die Darstellungsweise ermöglicht im Vergleich zu dem hergebrachten Aufbau 

eines Lehrbuches eine bessere Veranschaulichung und soll praxisbezogen das 

Verständnis der oft schwierigen rechtlichen Zusammenhänge im Musikbusi-

ness vermitteln. Bei der Erarbeitung des Fragenkatalogs konnten wir auf die 

häufigsten Fragen unserer Mandanten und die Erfahrung mit Studenten und 

Teilnehmern an Seminaren und Workshops zurückgreifen. Durch umfangreiche 

Verweisungen auf Urteile und die juristische Literatur soll dieses Buch auch 

Juristen einen tieferen Einstieg in das Musikrecht ermöglichen. 

Dieses Konzept ist offensichtlich aufgegangen, wie die Reaktionen der 

Leser der Vorauflagen zeigen. Das Buch steht genauso in den Bibliotheken der 

juristischen Fakultäten und der medienrechtlich ausgerichteten Kanzleien wie 

es von interessierten Musikern, Produzenten, Verlegern und Labelmitarbeitern 

regelmäßig genutzt wird. 

Zur sechsten Auflage haben wir den gesamten Text komplett überarbeitet 

und insbesondere die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der 

vergangenen Jahre berücksichtigt. Die Gesetzgebung und Rechtsprechung 

wurde bis Januar 2009 berücksichtigt. 

Danken möchten wir allen, die an der Entstehung dieses Buches mitge-

wirkt haben. Für Anregungen und Vorschläge zu diesem Buch sind wir stets 

dankbar. 

 Berlin, Mai 2009

Barbara Berndorff 

Gunnar Berndorff 

Knut Eigler 
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